Stadt Braunschweig 22-18805

Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:
Richtlinie fiir Zuschiisse zu innerstadtischen

BaullickenschlieBungen

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 14.06.2022
0600 Baureferat

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Ausschuss fur Planung und Hochbau (Vorberatung) 22.06.2022 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 28.06.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 05.07.2022 o]
Beschluss:

Die als Anlage 1 beigefiigte Richtlinie flir Zuschiisse zu innerstadtischen
BaullckenschlieRungen wird beschlossen.

1.Beschlusskompetenz:

Da der Rat die derzeit noch geltende Richtlinie fur Zuschusse zu innerstadtischen
BaullckenschlieBungen vom 15. Juli 2005 beschlossen hat, obliegt die Beschlussfassung
tiber Anderungen und Neufassungen der Richtlinie ebenfalls dem Rat. Im Falle der
Zustimmung zu dieser Vorlage tritt die Richtlinie vom 15. Juli 2015 zeitgleich aul3er Kraft.

2. Hintergrund

Im Jahr 1998 ist die Richtlinie fur Zuschusse zu innerstadtischen BaullckenschlieBungen
erstmals in Kraft getreten und im Jahr 2005 modifiziert worden. Auf Basis dieser Richtlinie
wurde im Oktober 2011 letztmalig ein Zuschuss zur SchlieRung der innerstadtischen
Baullicke "Schloss-Carree" bewilligt. Aufgrund weiterhin bestehender kriegsbedingter
Baullicken insbesondere im Innenstadtbereich, deren Schliel3ung fiir eine gestalterische
Verbesserung des Stadtbilds winschenswert ware, wurde verwaltungsseitig eine
Uberarbeitung der Richtlinie angeregt. Die Gremien wurden dariiber im Februar 2022 mit der
Mitteilung auRerhalb von Sitzungen 21-17087
(https://ratsinfo.braunschweig.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1022189) informiert, in der auch
die Neufassung der Richtlinie avisiert wurde.

Die Férderméglichkeiten sollen einen finanziellen Anreiz fur die
Grundstlckseigentimer*innen darstellen, die Bauliicken zu schlieRen und eine
gestalterische Aufwertung des Grundstlicks und des Stadtbildes zu erzielen.

3. Vorhandene kriegsbedingte Bauliicken
Die Richtlinie findet insbesondere fir die nachfolgend benannten Baullcken im Bereich der
Innenstadt Anwendung:

- Bohlweg 3

- Bohlweg 15

- Kattreppeln 2-5

- Kattreppeln 12

- Kattreppeln 14

- Ruhfautchenplatz 2

- Sack 21-23

- Vor der Burg 14



Daruber hinaus findet die Richtlinie Anwendung fur weitere kriegsbedingte Baulticken im
Bereich der durch die Okerumflut raumlich begrenzten Innenstadt.

4. Art und Héhe der Forderung
Nach dieser Richtlinie kdnnen sowohl die Bauplanung als auch die bauliche Umsetzung
gefordert werden.

4.1. Bauplanungskosten

Die Bauplanung kann bis zu einer Héhe von max. 50 % der tatsachlichen
Bauplanungskosten geférdert werden. Die Bauplanung ist von einem qualifizierten
Planungsburo zu erstellen.

4.2 Baukosten
Die Richtlinie ermdglicht dariber hinaus auch die Foérderung der investiven Baukosten im
Rahmen zur Verfiigung stehender Haushaltsmittel.

4. Finanzielle Auswirkung

Der Rat hat unter der ProjektmafRnahme 4S.000030 Forderung von Baullicken im
Investitionsprogramm 50.000 Euro in den Haushalt 2022 fiir die Férderung der von
Planungskosten eingestellt. Im Jahr 2023 sind weitere Haushaltsmittel in Hohe von 250.000
EUR vorgesehen, um in einem nachsten Schritt ggf. auch die bauliche Umsetzung der
Projekte finanziell unterstiitzen zu kénnen.

Mit der Entscheidung Uber die Vergabe der einzelnen Férdersummen wird geman § 76 Abs.
2 Satz 1 Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in Verbindung mit § 6
Nr. 1 b) Hauptsatzung der Stadt Braunschweig der Ausschuss fir Finanzen, Personal und
Digitalisierung befasst.

5. Kontakt zu den Eigentiimer*innen der Grundstiicke

Wie bereits in der o. g. Mitteilung angeklndigt, hat die Verwaltung die in der Richtlinie
genannten Eigentimer*innen der Baullickengrundstiicke angeschrieben, um die Bereitschaft
zu Planungstberlegungen hinsichtlich der BaullickenschlieRung abzufragen.

Erste Informationsgesprache sind bereits erfolgt bzw. terminiert. Uber die weiteren
Entwicklungen wird die Verwaltung berichten.

Leuer

Anlage/n:

Anlage 1: Richtlinie fir Zuschisse zu innerstadtischen BaullickenschlieBungen
Anlage 2: Anlage 1 der Richtlinie - Stadtplan Baullcken

Anlage 3: Anlage 2 der Richtlinie - Stadtplanausschnitt Innenstadt



Richtlinie fur Zuschisse zu innerstadtischen BaullickenschlieBungen

Praambel

In der Innenstadt gibt es bis heute kriegsbedingte Baullicken, deren SchlieRung
stadtebaulich und stadtgestalterisch von hoher Bedeutung fir das Stadtbild Innenstadt ware.
Nach Maligabe dieser Richtlinie, nach Malligabe des Haushaltsplanes und im Rahmen der
Richtlinie Gber die Gewahrung von Zuwendungen aus Haushaltsmitteln der Stadt
Braunschweig in der jeweils glltigen Fassung kénnen fur dieses Ziel Zuschisse gewahrt
werden. Ein Rechtsanspruch auf Gewahrung von Zuwendungen besteht nicht.

1. Forderziel
Ziel dieser Zuschussrichtlinie ist die Beseitigung stadtebaulicher und stadtgestalterischer
Missstande durch finanzielle Hilfen fur die Planung und Bebauung der unten definierten
innerstadtischen kriegsbedingten Baulticken. Durch die geférderten Vorhaben soll die
Funktion und Attraktivitat der Innenstadt als Standort flir Wohnungen, Dienstleistungen
und den Handel gestarkt werden. Die Intensivierung der Innenstadtnutzung soll vor-
handene Infrastrukturen starker auslasten und zum Leitbild einer ,Stadt der kurzen
Wege“ beitragen. Die unten definierten vorhandenen Bauliicken stellen ein Potenzial fir
zusatzliche Nutzflachen in den oberen Geschossen dar.

2. Raumlicher Geltungsbereich
2.1 Die Richtlinie findet insbesondere Anwendung fur die nachfolgend benannten und in
Anlage 1 aufgeflihrten Baullicken im Innenstadtbereich:

- Bohlweg 3

- Bohlweg 15

- Kattreppeln 2-5

- Kattreppeln 12

- Kattreppeln 14

- Ruhfautchenplatz 2
- Sack 21-23

- Vor der Burg 14

Die benannten Bauliicken sind die im Innenstadtbereich markantesten Baulticken und
weisen daher aus stadtgestalterischer Hinsicht den gréten Handlungsbedarf aus.

2.2 Daruber hinaus findet die Richtlinie Anwendung fiir weitere kriegsbedingte Baullicken
im Bereich der durch die Okerumflut rdumlich begrenzten Innenstadt (s. Anlage 2), die
dem Fdrderziel entsprechen. Als Baullcken gelten die nach 1945 lediglich ein- oder
zweigeschossig bebauten Grundstlcke zwischen einer geschlossenen historischen oder
am historischen Vorbild orientierten Bebauung.

3. Antragsberechtigte
3.1 Antragsberechtigt sind nattrliche Personen und juristische Personen des o6ffentlichen
und privaten Rechts, die Eigentimerinnen/Eigentiimer der unter Nr. 2 benannten
Grundstuicke sind.

3.2 Die/Der Antragsberechtigte muss die Gewahr fur eine ordnungsgemale und
wirtschaftliche Durchflihrung des Bauvorhabens bieten. Es ist sowohl fir die Bauplanung



als auch Durchflihrung der Baumafinahme die Beauftragung anerkannter qualifizierter
Ingenieur-/Architekturburos erforderlich.

. Art und Héhe der Férderung

4.1 Planungskosten

Die Stadt fordert auf Grundlage dieser Richtlinie die Kosten der Bauplanung bis zu einer
Hohe von maximal 50 % der tatsachlichen Planungskosten. Die Bauplanung ist von
einem qualifizierten Planungsbiro zu erstellen.

4.2 Baukosten

Die Stadt fordert auf Grundlage dieser Richtlinie ferner die investiven Baukosten zur
SchlieRung von innerstadtischen Baullcken im Rahmen der zur Verfligung stehenden
Haushaltsmittel. Die Férderung erfolgt durch Einzelfallentscheidung. Bauvorhaben nach
Nr. 2.1 sowie mit besonderer stadtebaulicher Bedeutung ist grundsatzlich Vorrang
einzurdumen.

Gefordert werden ausschlieBlich Nutzungen oberhalb des ersten Obergeschosses.

4.3 Finanzierungsart

Es handelt sich um eine pauschalisierte Projektférderung in Form einer Festbetrags-
finanzierung aus den fur diesen Zweck bereitgestellten Haushaltsmitteln der Stadt
Braunschweig.

Fordervoraussetzungen

5.1 Allgemeine Voraussetzungen

Das Vorhaben muss bauplanungsrechtlich zuldssig oder zulassungsfahig sein und den
bauordnungs- und planungsrechtlichen und sonstigen baurechtlichen Regelungen ent-
sprechen.

Es muss insbesondere hinsichtlich seiner Fassade und der Dachausbildung, den
Dimensionen, des Anteils offener zu geschlossener Flachen, der Formate von
Offnungen, der verwendeten Materialien und Farben mit der Stadt einvernehmlich
abgestimmt sein.

Die Stadt kann insbesondere bei Vorhaben, die Wohnungen umfassen, Anforderungen
an die Berucksichtigung von Begriinung und an die Gestaltung auch der vom 6ffentlichen
Strallenraum abgewandten Grundsticksteile stellen.

5.2. Besondere Voraussetzungen
Vorhaben, mit denen kriegsbedingte Baullicken nach Nr. 2.2 geschlossen werden,
kénnen gefordert werden, wenn sie folgende Voraussetzungen erflllen:

a) Es handelt sich um Bauliicken an Stellen, die aus Sicht der Stadt eine besondere
stadtgestalterische Bedeutung aufweisen, oder

b) Es handelt sich um Baultcken, deren Bebauung zur SchlieBung bzw.
Wiederherstellung von historisch Uberlieferten Platzfiguren beitragt, oder

c) Es handelt sich um eine stadtgestalterisch bedeutsame Ecksituation, die eines
optischen Abschlusses oder einer besonderen Betonung bedarf, oder



d) Durch die Baullickenschlie3ung soll die Raumbildung gestarkt oder komplettiert
werden, insbesondere in Strallenrdumen, oder

e) Durch die Baullickenschlieung soll ein raumlicher Abschluss oder eine rdumliche
Begrenzung benachbarter 6ffentlicher Flachen, Platze, Grinflachen, etc. erreicht
werden, oder

f)  Durch die BaullickenschlieRung soll eine Stérung in der Abfolge benachbarter
Fassaden beseitigt werden.

6. Ausiibung der Forderentscheidung
Die Bewilligung erfolgt als freiwillige Leistung der Stadt im Rahmen der ggf. vorzu-
sehenden bzw. fir diesen Zweck noch bereitstehenden Haushaltsmittel.

Bei der Férderung steht der Stadt ein Ermessen zu, insbesondere bezlglich der Héhe
der Forderung.

Auf die Férderung besteht kein Rechtsanspruch.

7. Antrag
7.1 Zuschusse zu Nr. 4.2 werden nur gewahrt, wenn vor Beginn der BaumalRnahme ein
schriftlicher Antrag bei der Stadt Braunschweig gestellt und von der Stadt ein
Zuwendungsbescheid erteilt wurde. Der Bewilligungszeitraum umfasst 3 Jahre, in dem
das Bauvorhaben begonnen sein muss. In begriindeten Fallen kann die Frist auf
schriftlichen Antrag verlangert werden.

7.2 Antrage fir Zuschisse im Sinne von Nr. 4.1 werden gewahrt, wenn die
Planungsunterlagen sich auf forderfahige Vorhaben gemaf Nr. 5 beziehen. Dem Antrag
ist ein verbindlicher Kostenvoranschlag beizufiigen, den ein qualifiziertes Planungsbiro
erstellt hat.

7.3 Dem Antrag sind ein Lageplan mindestens im Mafstab 1 : 500 sowie mindestens
eine Ansichtszeichnung beizufligen. Die Stadt kann verlangen, dass Fotomontagen,
Modelle, Computersimulationen oder vergleichbare erganzende Darstellungen
beigebracht werden.

8. Bewilligungs- und Auszahlungsverfahren
8.1 Die Bewilligung erfolgt durch Férderbescheid. Fir die Bewilligung, Auszahlung und
Abrechnung der Zuwendungen sowie flir den Nachweis und die Prifung der Verwendung
der Zuwendungen und die ggdf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides
sowie Ruckforderungen gewahrter Zuwendungen gelten die Richtlinien Gber die
Gewahrung von Zuwendungen aus Haushaltsmitteln der Stadt Braunschweig, soweit
nicht in dieser Forderrichtlinie Abweichendes geregelt ist. Insbesondere diirfen danach
Zuwendungen zur Projektférderung nur fir solche Vorhaben bewilligt werden, die noch
nicht begonnen worden sind. Als Vorhabensbeginn ist grundsatzlich der Abschluss eines
der Ausflihrung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten. Bei
BaumalRnahmen gelten Planung, Bodenuntersuchung und Grunderwerb nicht als
Vorhabensbeginn. Bei einem vorzeitigem Vorhabensbeginn ist eine schriftliche Anzeige



gegenuber der Stadt erforderlich. Mit der Anzeige des vorzeitigen Vorhabensbeginns
wird kein Anspruch auf eine spatere Zuwendung begrindet.

8.2 Die Forderung zu Nr. 4.1 wird nach Einreichung der Planungsunterlagen sowie der
Schlussrechnung des Planungsburos ausgezahlt. Fallen die tatsachlichen
Planungskosten geringer aus, als der zur Bescheiderstellung zugrunde gelegte
Kostenvoranschlag, erfolgt eine Anpassung der Forderhohe.

8.3 Die Forderung zu Nr. 4.2 wird mit Bezugsfertigkeit des geférderten Objektes und
baurechtlicher Abnahme gewahrt.

9. Riickforderungen

Die Stadt behélt sich vor, Zuschiisse nebst Zinsen zuriickzufordern, wenn diese nicht fir
das Bauvorhaben in der beantragten Form verwendet wurden oder wenn das Bauvor-
haben innerhalb eines Zeitraumes von weniger als zehn Jahren abgerissen oder so ver-
andert wird, dass es den Zielsetzungen dieser Zuschussrichtlinie nicht mehr entspricht.

10. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt mit dem Datum des Beschlusses des Rates der Stadt Braunschweig in
Kraft. Mit gleichem Tag tritt die Richtlinie fir Zuschlisse zu innerstadtischen
BaulUckenschlieBungen vom 15. Juli 2005 auler Kraft.

Bestandteil der Richtlinie:
Anlage 1
Anlage 2



n== 0y o -9 ™ e [
) %,3(“?0& 66(9’\55 2 @m 605‘{\5.‘..'\N ’g\%)
N (%3
L8 A GroRer | \ 2\ ‘5“6%
[d b L
Q'S’@ \a“q o Hof \6‘08‘
xS DN o, €0
2 ) “ \ NS
C % 3 = <2
5 y \ééca % der 0&@ E
. 5 ! pn ' _ = ien-
PN Y < eask: 2 & Studien
- a _ip 2 ‘3& pn = ®
' /‘./e,, &2 @3( ~ St. Andreas %e %
X - & 2  _asua 5 2. @
-éb p = 60‘. = *{0‘3? ®. BBS : =\
= ° = B % b B | (St Katharinen 3
) et '6 (EQ: ' ; ki-rche {\'(\e‘“ 13%
® et~ - ) ' Ko )
< ‘Nab Otto-Bennemann- % % Hagenmarkt . N finanzy % g\(\“ﬁ" "g,
L : Schule ¥ , o B amt \ 5 B ®
& ' r 3 \ ® ®
v Radeklint % (\\Q‘- \ G % g
7 & S 3 Z 3 1
24, : 7 Z 5 3
{S”,o Lange StraRe 5 a8~ Q 2 o 2,
& ~Kiichens® > N S =
23 | el 2 N 8 BSWOR) Guidenk®
= (i F ir. = wett
St. Peti 9 feg, | Joadens oS
o £5 % | 1 weS
» &’ Petrikir® A 3 < 2 > :
’ Bécker- A-S: sy, = Reg.-Vertr. BS :
o Bridern - ’ stelf]
s int o St.__UInm— _ . Marstal Ruh-
[ o Briidern' w Schild tutch
< s Alter & ] yeenBlk st
> Sport- ) | Zeug- | Hangw - platz gare |
halle % et hof /@ kammer Burg A 5ehid
s B B Dankwar-
- & el A W
3“‘\ p|a 7 fathaus
Mum\’(\e "¢ ﬁee".wete o Barth:- (g - W ,‘ : \}‘Q, Y L
- - n ) I
Speh g ge ‘\.‘ e Dom St. Blasi &
spl | Malertw, *x ¥ L \S 5 Sua g Platz d. oot Platz am
EUIGISE - % =" N8 Domplatz > peutschen ¢ Ritterbrunnen
twete 7 S° Fritz-Bauer- inhei .
« % Dond®® ' Boner Schiossmuseum
| © & 1 Gymnasium 'S Q2 Flatz
2] 3 2 delsw Kulturinstitut
| - @ Han 2 : A dori Stadtarchiv
L = = @, & . L2 K chloss;
o 12 » > (2 Gymnasium 4l G Polizei :
& S 2 % Stephansth. & P GeHcit N i & i 4
5 o ; 5 & - gl s >
w — 1] - . g g
- 5 Altstaditrathaus & 8 Gel BT o/ i Soz, = Statbibliothek. .
@ G} ; 3 3Ss, "g . <3
b= _ Altstadt- 2 o5 2
w An def markt - Q ' eo\!\.e«‘
. strafbe St. Martini posiit Gapte Ack
Sonnen Staatl, CUIHK Kohlmarkt Utfilte, Damm Damm, = tfofer_
Martinikirehe [ e 2 g ]
Braunschweig GATE == o | aammstl:
3 denst!: %_ Jakopst— L N S Janes aech!
! tey . Jakobs="\ | & g Z, “-?o@ ' .
-\ i w s c % damrt
_ . : = N EEesS g ) Post ek senhats
B \ = 2 aly o o 2 o
te- | = = 2= Ll o P - ~oLh
Z Stal?tsh';ft 2 8 | & = Wiy p . oNthelm-Stralie I Karrent
T Qwaschatic @ . _ Bankplatz 7 “5,’(. o
> b e K “b &
e . .\ Oberlandes- & 2, ®
i T 3 Z ® oA,
: % ot tienst 2 gericht -7'9) 7 ,&i&’e /4 ¥ -8 Q';Sé @,5
e o & ol
Nk : Z o N & 8BSV | o Senhg () @’5‘\6 3
N\‘\c\\ae o 2 06, oS i 2] AN ? Schule
\ Miehaelis H5 S or s eNStrap | Agidienmarkt
e 3 =2 Kita == S oy
% o & ‘_9-05 Friedrich- =] i
e 3 Wilhglm- =y n
o = W, (5 S -
=) 3 Platz Sl g S —
% < 3:‘@-@9 g/ ¢ StAegidien <
= — = Spohr-
2 S . | 3 " St
1) @ ohule ) i\'\'t\eg G%) \enW a“ 8rUc;;, Gymnasium g museum platz '94 Jodutensts.
= Q¥ Beginekeh- % Kar Lo, 5 : e [
6@ O 0y 6 . t.r-‘*
= - T Wa )‘ ! A a
13 Ménchstrage 0
o @ a
) : '
n a\\ 2 n &)
o \e,(‘N N\ Lessingplatz Realschule
G\ af® o e '.
X na 8\"6“ Kiryat-Tivon- ~John-F-
) . pO® o Kennedy-
-\6—_ 36' n Park @ Platz
2 PR & \U%
& O 8 <, '
2 e £ (7
T A a & %] o
Europa- = oldls Haus 0@ _
T /@ Salve Hospes "?‘o
platz n é‘§ a 5 ; 2 A
: 7 a a | Musikschule L7 > an_d
S Volkswagen Halle _
g _ Biirgerbadepark 2
(8 (a8 (29
& Soussebriicke
o Rif
wotzhot Sommerbad -~ W |
Kriegsbedingte Bauliicken 2021 SU\  Birgettadepark -~ Opergstiets
Potenzial und _ -
. Beeintrachtigung des Stadthbilds a = wahe_su.
a )
- NN P \
Ausgabe FRISBI "
— Stadt Braunschweig
Qo Angefertigt: 17.12.2020 % Fachbereich Stadtplanung
FR SBI Mafstab: 1:4 000 Erstellt fur MaRstab und Geoinformation,
Abteilung Geoinformation
Nur for den el hor, ad ?smm N
Dienstgebrauch Der angegebene Malstab istin der Karte zu prafen







	Vorlage
	Anlage 1: Anlage 1: Richtlinie für Zuschüsse zu innerstädtischen Baulückenschließungen
	Anlage 2: Anlage 2: Anlage 1 der Richtlinie - Stadtplan mit Baulücken
	Anlage 3: Anlage 3: Anlage 2 der Richtlinie - Stadtplanausschnitt Innenstadtbereich

